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Ist die Blankodarlehensgrenze  
noch angemessen?

Rainer Schäfer

Zwar zeichnen die Deutschen weiterhin fleißig Bausparverträge, doch  
können sich die Bausparkassen nicht mehr darauf verlassen, auch ihre 

Finanzierungsangebote bei den Kunden zu platzieren, weiß der Autor. Um sich 
gegen neue und etablierte Anbieter besser zu behaupten, komme es auch auf 

eine schnelle, unkomplizierte Kreditvergabe an. Hierfür mag es helfen, die 
Grenze für Blankodarlehen auszudehnen, wie vom Autor gefordert, doch geht 

das nur unter Inkaufnahme höherer Risiken. Dabei ist freilich zu klären, wie viel 
ungesichertes Geschäft mit dem Bauspargedanken vereinbar ist. (Red.)

Der Autor

Die Frage, ob die vor zehn Jahren 
letztmalig angepasste Blankodarlehens
grenze heute noch gerechtfertigt ist, 
lässt sich nur beantworten, wenn man 
zunächst die rechtlichen Rahmenbedin
gungen für die Vergabe kleinerer Darle
hen durch die Bausparkassen näher 
betrachtet. Seit 1991 lässt das Bauspar
kassengesetz (BSpKG) durch eine Ergän
zung des § 7 Abs. 4 zu, dass bei einer 
Darlehensgewährung durch Bausparkas
sen von einer Sicherung durch Grund
pfandrechte oder Ersatzsicherheiten 
abgesehen werden kann, wenn eine 
Sicherung wegen der geringen Höhe des 
Darlehensbetrages nicht erforderlich 
erscheint. Diese Möglichkeit der Blanko
darlehensgewährung ist neben die schon 
zuvor bestehende Darlehensgewährung 
gegen Verpflichtungserklärung (Negativ
darlehen) getreten. 

In der amtlichen Begründung zur Ge
setzesänderung weist der Gesetzgeber 
darauf hin, dass ein Bedarf zur Verein
fachung der Darlehensgewährung be
stehe, weil Bausparverträge mit nied
riger Bausparsumme zunehmend zur 
Instandhaltung und Modernisierung  
von Wohnraum eingesetzt werden. Zu
dem sei für Mieter der Einsatz von Bau
spardarlehen für Modernisierungen 
angesichts der bis dahin notwendigen 
Erfordernis der Sicherstellung durch 
Grundpfandrechte oder Ersatzsicher
heiten nur unter erschwerten Bedin
gungen möglich. Zur Vereinfachung der 
Darlehensgewährung soll daher für 
Kleindarlehen von einer Besicherung 
abgesehen werden dürfen. Einzelheiten 
hierzu regelt § 6 Bausparkassenverord
nung (BSpKVO). 

Die letztmalig 1998 angehobenen 
Höchstbeträge wurden Anfang 2002  

auf den Euro umgestellt. Für ungesi
cherte Bauspardarlehen beträgt die 
Höchstgrenze 10 000 Euro; für ungesi
cherte Vor und Zwischenfinanzierungen 
lediglich 5 000 Euro. Die Höchstgrenze 
für die sogenannten Negativdarlehen, 
bei denen sich der Darlehensnehmer der 
Bausparkasse gegenüber verpflichtet, 
eine mögliche Sicherung durch ein 
Grundpfandrecht nicht zu verhindern, 
beträgt 15 000 Euro für Bauspardarle
hen und 10 000 Euro für Vor und Zwi
schenfinanzierungen. 

Anpassungsbedarf an verändertes 
Verbraucherverhalten

Der Bundesfinanzminister als Verord
nungsgeber hat die vom Gesetzgeber 
eingeräumte Möglichkeit der Blankodar
lehensgewährung mit einer Reihe von 
Einschränkungen umgesetzt. So wurde 
schon im Rahmen der Novellierung der 
BSpKVO 1990 durch die amtliche Be
gründung eine Kumulierung der Blanko
darlehen mit besicherten Darlehen be
ziehungsweise Darlehen gegen Ver
pflichtungserklärung als nicht zulässig 
bezeichnet.

Jenseits der derzeitigen Rechtslage ha
ben sich indes die Rahmenbedingun  
gen für die Vergabe kleinerer Darlehen 
hinsichtlich des Verbraucherverhaltens 
und des Wettbewerbs im Wohnungsfi
nanzierungsbereich sowie hinsichtlich 

der technischen Abwicklungsmöglich
keiten der Bausparkassen erheblich ver
ändert.

Bei wohnungswirtschaftlichen Investiti
onen ist der Anteil der Modernisierungs
maßnahmen deutlich gestiegen. Mehr 
als zwei Drittel aller Finanzierungen von 
Bausparkassen werden für Modernisie
rungen gewährt. Dieser hohe Anteil hat 
einerseits seinen Grund darin, dass im
mer weniger Neubauten fertiggestellt 
werden und dadurch die Finanzierungs
nachfrage für größere Abschnitte ge
sunken ist. Andererseits ist im Hinblick 
auf rasant steigende Kosten für Heiz
energie (der Gaspreis liegt 70 Prozent 
über dem Preis des Jahres 2000) die 
Bereitschaft der Verbraucher gestiegen, 
durch aufwendigere Energiesparmaß
nahmen an ihren Immobilien einem 
weiteren Anstieg der Energieausgaben 
entgegenzuwirken. 

Auch die wachsende Bedeutung von 
Modernisierungs und Umbau
maßnahmen zur Schaffung altenge
rechter Wohnungen hat dazu beigetra
gen, dass die durchschnittliche Investiti
on für Modernisierungsmaßnahmen 
deutlich gestiegen ist und heute etwa 
30 000 Euro beträgt. Während vor zehn 
Jahren immer wieder kleinere Einzel
maßnahmen sukzessive ohne Inan
spruchnahme von Kreditmitteln durch
geführt wurden, lässt sich inzwischen 
eine deutliche Tendenz zu größeren und 
effizienteren Maßnahmebündelungen 
erkennen. Hierbei werden – wie eine 
Reihe von Untersuchungen zeigen – 
auch immer mehr Kreditmittel in An
spruch genommen.

Weiterhin hat sich der Wettbewerb im 
Wohnungsfinanzierungsbereich seit der 
Jahrtausendwende dramatisch verän
dert. Das Internet hat eine Vielzahl neu
er oder bis dahin nicht erreichbarer 
Angebote direkt ins Wohnzimmer des 
potenziellen Kunden gebracht. Haus
banken und Bausparkassen der Kunden 
können nicht mehr mit der gewohnten 
Sicherheit damit rechnen, bei einem 
entsprechenden Bedarf ihres Kunden ihr 
Angebot zu platzieren. Die leichte Ver
gleichbarkeit der im Markt befindlichen 
Angebote gibt dem Kunden eine früher 
nicht gekannte Wahlmöglichkeit. Die 
damit einhergehende Markttransparenz 
der Anbieter zwingt zur Optimierung der 
Produkte und Preise. 

Dies hat dazu geführt, dass neben vielen 
Direktbanken auch Geschäftsbanken, 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
immer mehr und immer größere woh
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nungswirtschaftliche Darlehen blanko 
anbieten. Diese Entwicklung ist einer
seits marktgetrieben und andererseits 
durch die Bemühung zur Kosteneinspa
rung begründet, da der mit einer grund
buchlichen Sicherstellung verbundene 
Aufwand entfällt. Eine Vielzahl von Kun
denbefragungen zeigt zudem, dass die 
Kundenzufriedenheit in dem Maße 
steigt, in dem eine Vereinfachung und 
Beschleunigung der Darlehensgewäh
rung erreicht werden kann. Insoweit hat 
sich bereits die Kundenerwartung hin
sichtlich der Schnelligkeit und Bequem
lichkeit der Kreditgewährung aus dem 
Konsumentenkreditbereich auf das Seg
ment der kleinteiligen Wohnungsfinan
zierungen übertragen.

Zeit für Anpassungen der 
Bausparkassenverordnung

Diesen geänderten Rahmenbedingun
gen und Erwartungen ihrer Kunden 
können die deutschen Bausparkassen 
derzeit nicht in angemessener Weise 
begegnen. Zur Beschleunigung und 
Vereinfachung der Darlehensgewäh
rung könnte zwar an Stelle der aufwen
digen grundbuchlichen Absicherung 
eine Verbürgung der Darlehensforde

rung zum Beispiel über eine Globalbürg
schaft angeboten werden, doch würde 
dies zu einer nennenswerten Verteue
rung der Konditionen für den Kunden 
führen, wodurch die Wettbewerbsfähig
keit eines solchen Angebotes infrage 
gestellt würde. 

Es ist – zehn Jahre nach der letzen An
passung der  BSpKVO – an der Zeit, eine 
Anhebung der Blankodarlehensgrenze 
vorzunehmen. Wünschenswert wäre  
an dieser Stelle die Anhebung der Blan
kodarlehensgrenze auf 30 000 Euro, 
ohne hierbei zwischen kollektiven Dar   
l ehen sowie Vor und Zwischenkrediten 
zu unterscheiden. Die niedrigere Unter
grenze für außerkollektive Kredite in 
Höhe von 5 000 Euro stammt aus einer 
Zeit, in der das aufsichtsrechtliche  
Denken maßgeblich von dezidierten  
Vorgaben zur Risikosteuerung geprägt 
war. 

Zwar gilt noch heute die Überlegung des 
Verordnungsgebers, dass Bausparer, die 
durch langjähriges Vorsparen ihre finan
zielle Leistungsfähigkeit bewiesen ha
ben, eher eine Gewähr für die Rückzah
lung ihrer Darlehen bieten als diejenigen 
ohne oder mit nur geringen Vorsparleis
tungen. Indes entspricht diese Einen

gung des Verordnungsgebers nicht mehr 
der aufsichtlichen Maxime, wie sie seit 
Einführung der MaRisk gilt. Danach wird 
den Kreditinstituten in weiten Teilen 
sowohl die unternehmerische Freiheit als 
auch die unternehmerische Verantwor
tung für ihre Entscheidungen einge
räumt, während sich die Aufsicht ein 
Einschreiten vorbehält, wenn Kredit
institute bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte und Pflichten das angemessene 
Maß überschritten haben. 

Verantwortung  
der Bausparkassen

Nach heutigem Verständnis ist es die 
alleinige und originäre Aufgabe der 
Kreditinstitute, über die Bonität ihrer 
Kunden und die Ausfallwahrscheinlich
keit im Rahmen einer Kreditvergabe zu 
entscheiden. Präventive Regelungen  
und aufsichtsrechtliche Maßnahmen 
sind hier nur in einem ganz engen Rah
men denkbar; sie dürfen zumindest 
nicht die Entscheidungsfreiheit der  
Kreditinstitute auf null reduzieren. Die 
in den MaRisk zum Ausdruck gekom
mene liberale Aufsichtsmaxime – wie  
sie zum Beispiel für §18 KWG oder das 
Outsourcing umgesetzt wurde – findet 
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im Rahmen der Kreditvergabepraxis ihre 
Ergänzung in neuen Methoden bei der 
Beurteilung von Bonität und Ausfall
wahrscheinlichkeit. 

Inzwischen ist ein Scoring/Ratingsys
tem in praktisch allen Kreditsparten 
etabliert und bietet aufgrund detail
lierter Erhebung von Daten über den 
Kunden, das Kundenverhalten und das 
Sicherungsobjekt Gewähr dafür, dass  
die Kreditrisiken minimiert werden kön
nen. Natürlich wird man umso mehr 
Wert auf aussagekräftige Bonitäts und 
Verwendungsnachweise legen müssen, je 
höhere Blankodarlehen man bewilligen 
will. Im Übrigen spielen hier Erkennt
nisse aus dem Vorsparprozess eines Bau
sparers noch immer eine besondere Rol
le, sodass „langgediente“ Vorsparer eher 
in den Genuss eines Blankodarlehens 
kommen werden als Sofortfinanzierer 
ohne eine Spar und Kredithistorie.

Keine Verschlechterung  
der Ausfallquoten

Angesichts der schon bisher außeror
dentlich geringen Ausfallquoten bei 
Bausparkassen (LBS West: 0,1 Prozent 
des Kreditbestandes) ist davon auszuge
hen, dass die Ausweitung der Blankodar
lehensgrenze auf 30 000 Euro zu keiner 

nennenswerten Verschlechterung der 
Ausfallsituation führen würde. Gerade 
die Erfahrungen der Bausparkassen bei 
der Steuerung von Blankodarlehen und 
Darlehen gegen Verpflichtungserklärung 
sprechen dafür, dass es sich hier um  
ein kalkulierbares Kreditrisiko handelt, 
wenngleich die Ausfallquoten bei diesen 
Sicherungsarten üblicherweise gut dop
pelt so hoch wie bei dinglich gesicherten 
Darlehen liegen. 

Trotz der Tatsache, dass es bei Bauspar
kassen bislang keine Erfahrungen mit 
ungesicherten Krediten über den Be
trag von 10 000/15 000 Euro hinaus 
gibt, sind doch die verfügbaren Steue
rungsinstrumente wie Scoring und Aus
fallFrühwarnsystem einerseits und die 
risikobewusst wahrgenommene Ent
scheidungsverantwortung der Unterneh
men andererseits geeignet, eine Erhö
hung der Ausfallzahlen auszuschließen. 
Wie schon bisher wird eine Bausparkasse 
abwägen müssen, welchem Kunden wie 
viel Kredit ungesichert gegeben werden 
kann.

Ausweitung der Limite

Im Zuge einer Anhebung der Blanko
darlehensgrenze auf 30 000 Euro sollte 
die Grenze für eine Darlehensgewäh

rung gegen Verpflichtungserklärung  
auf den gleichen Betrag angepasst wer
den. Es bliebe dann den Bauparkassen 
überlassen, eine Kreditabsicherung ent
sprechend der Risikosituation blanko, 
gegen Negativerklärung oder gegen 
Grundpfandrecht vorzunehmen. Statt 
der bisherigen komplexen Kontingentie
rung und Unterkontingentierung nach  
§ 6 Abs. 2 BSpKVO wäre ein Kontingent 
von 55 Prozent für dingliche Darlehen 
und ein gemeinsames Kontingent von  
45 Prozent für Darlehen gegen Ersatzsi
cherheiten, Negativerklärung und für 
Blankodarlehen ausreichend – wie es  
in § 6a BSpKVO geregelt ist.

In diesem Zusammenhang sollte ent
sprechend der in den MaRisk zum Aus
druck gekommenen stärkeren eigenver
antwortlichen Steuerung der Kreditri
siken durch die Bausparkassen auch eine 
praxisgerechtere Lösung für die auf
sichtsrechtlichen Restriktionen im Zu
sammenhang mit der Kumulierung der 
Blankodarlehen mit besicherten Darle
hen und Negativdarlehen gefunden 
werden. Bausparkassen brauchen heute 
im Wettbewerb mehr Spielraum, um – 
insbesondere nach einem langen Vor
sparprozess – die berechtigten Erwar
tungen ihrer Kunden an eine einfache 
und schnelle Darlehensgewährung erfül
len zu können.
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